
KREISVERWALTUNG 

COCH EM-ZELL 

KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL @ POSTFACH 1320 o 56803 COCHEM 

AUFGABENBEREICH BAU- UND UMWELTVERWALTUNG 

IHR SCHREIBEN 

UNSER AKTENZEICHEN BI.M-K 0598/2009 
(BEI ANTWORT BITTE ANGEBEN) 

DATUM 24.06.2011 

Vorhaben Errichtung einer Windkraftanlage des Typs Nordex N-90, NH 100 m, Rotord. 
90 m, 2,5 MW 

Ort Brachtendorf, 

Gemarkung Brachtendorf, Flur: 5 Flurst.: 60, 61 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Am C •s'.. - 

gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) in Verbindung mit § 48 Abs. 1 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) ergeht nachfolgende Entscheidung: 

Die immissionsschutzrechtlichen Nebenbestimmungen II Nr. 3 und Nr. 4 zur immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigung vom 06.05.2010, Az.: BIM-K 0598/2009, werden 
hiermit zurückgenommen. 

- Begründung: 

Mit Antrag vom 06.10.2009 beantragten Sie die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage des Typs Nordex N-90, NH 100 

m, Rotord. 90 m, 2,5 MW in der Gemarkung Brachtendorf. Die beantragte Genehmigung wurde 

unter dem 06.05.2010 erteilt. Die Genehmigung erging entsprechend § 12 BlmSchG mit den erfor-
derlichen Nebenbestimmungen. Gegen die Nebenbestimmungen zur Genehmigung, speziell gegen 

die II. Immissions- und arbeitsschutzrechtlichen Nebenbestimmungen (Ziffer 11.1 - Ziffer 11.23) leg-

ten Sie Widerspruch ein. Der Widerspruch wurde vom Kreisrechtsausschuss zurückgewiesen, wor-

aufhin Sie Klage durch Ihre Verfahrensbevollmächtigten erheben ließen. In dem Parallelverfahren 

1 K 1243/10.KO hat das Verwaltungsgericht bereits durch Urteil entschieden. Die dortigen Ausfüh-
rungen treffen auf die immissionsschutzrechtlichen Nebenbestimmungen Ziffer 11.3 und Ziffer 11.4 
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der Genehmigung vom 06.05.2010 zu. In diesen Nebenbestimmungen wird sowohl ein Zusatz- als 

auch ein GesamtbelastungsgrenzWert am lmmissionspunkt D „Im Schmerfeld" festgelegt. Nach 

dem zuvor erwähnten Urteil ist vorliegend nach Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm der Immissionsbeitrag der 

genehmigten Windkraftanlage als nicht relevant anzusehen, weil der von dieser Anlage verursachte 

lmmissionsbeitrag den lmmissionsrichtwert am Immissionspunkt „Im Schmerfeld" um mehr als 6 

dB(A) unterschreitet. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell, Endertplatz 2, 56812 Cochem, 

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der W 

derspruch noch vor dem Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist. 


